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§ 

60a Abs. 1 AO über die gesonderte Feststellung der Einhal- 

tung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den $$ 51, 59, 60 und 61 AO 

Feststellung 

|Die Satzung der Körperschaft 

Verein zur Förderung der Erinnerungskultur, Edelweißstraße 3, 14513 Teltow 

in der Fassung vom 15.09.2022 (zuletzt geändert am 27.03.2023) 

erfüllt die satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den $$ 51, 59, 60 und 61 AO. 

Abkürzungen: AO = Abgabenordnung, BSIBI = Bundessteuerblatt, EStG = Einkommensteuergesetz, 

EStDV = Einkommensteuer-Durchführungsverordnung, GewStG = Gewerbesteuergesetz, 

KSIG = Körperschaftsteuergesetz 
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Hinweise zur Feststellung 

Eine Anerkennung, dass die tatsächliche Geschäftsführung (§ 63 AO) den für die Anerkennung 
der Steuerbegünstigung notwendigen Erfordernissen entspricht, ist mit dieser Feststellung nicht 

verbunden. 

Diese Feststellung bindet das Finanzamt hinsichtlich der Besteuerung der Körperschaft und der 

Steuerpflichtigen, die Zuwendungen in Form von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die Körper- 
schaft erbringen (§ 60a Abs. 1 Satz 2 AO). Die Bindungswirkung dieser Feststellung entfällt ab 

dem Zeitpunkt, in dem die Rechtsvorschriften, auf denen die Feststellung beruht, aufgehoben 
oder geändert werden (S 60a Abs. 3 AO). Tritt bei den für die Feststellung erheblichen Verhält- 

nissen eine Änderung ein, ist die Feststellung mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der Ver- 
hältnisse aufzuheben ($ 60a Abs. 4 AO). 

Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen auch von der tat- 

sächlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im Rah- 

men einer Außenprüfung 

 unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die aus- 

schlieSliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und den 
Bestimmungen der Satzung entsprechen. 

Dies muss durch ordnungsgemäße Aufzeichnungen (insbesondere Aufstellung der Einnahmen 
und Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Ent- 
wicklung der Rücklagen) nachgewiesen werden (S 63 AO). Über die Steuervergünstigungen 
nach den einzelnen Steuergesetzen wird im Rahmen des Veranlagungsverfahrens entschieden. 

In jedem Falle ist die Körperschaft insoweit ertragsteuerpflichtig, als sie einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb unterhält, der kein Zweckbetrieb ist. Soweit Körperschaftsteuerpflicht gegeben 

ist, besteht im gleichen Umfang Gewerbesteuerpflicht. Durch die Gewährung der Steuerbefrei- 
ung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer wird die Umsatzsteuerpflicht grundsätzlich nicht 
berührt. 

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern sind Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchen- 
steuer einzubehaltern und an das Finanzamt abzuführen. 

Hinweise zur Steuerbegünstigung 

|Die Körperschaft fördert 

folgende gemeinnützige Zwecke: 
Förderung des Andenkens an Verfolgte 

(S 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. (n) 10 AO). 
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Begründung und Nebenbestimmung 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten 

werden. Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt 
ändert oder ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Ein- 

|spruch) eine zulässige Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In die- 

sem Fall wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens. 
Der Einspruch ist beim Finanzamt Potsdam schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu 

übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären. 

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Ta- 
ges, an dem Ihnen dieser Bescheid bekanntgegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfa- 

chen Brief oder Zustellung mitels Einschreiben durch Übergabe gilt die Bekanntgabe mit dem 

dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späte- 

ren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder mittels Einschreiben 
mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustel- 

|lung. 

Ihr Finanzamt 
(Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig) 

Datenschutzhinweis 
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte 

nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie 

bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie un- 

ter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz") oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt. 
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Hinweise zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen 

Zuwendungsbestätigungen für Spenden 

Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewen- 

det werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 

ESIDV) auszustellen. 
Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen im In- 

ternet unter https:lwww.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung. 

Zuwendungsbestätigungen für Mitgliedsbeiträge 

Die Körperschaft ist berechtigt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich 

vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESIDV) auszustellen. 

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und Mitgliedsbeiträge i. S. des 

§ 

50 Abs. 1 EStDV dür- 

fen nur ausgestellt werden, wenn das Datum dieses Feststellungsbescheides nicht länger als 

drei Kalenderjahre zurückliegt und bisher kein Freistellungsbescheid oder keine Freistellung mit- 

tels Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid erteilt wurden. Die Frist ist taggenau zu berechnen 

(S 63 Abs. 5 AO). 

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen 

ausstellt oder ver- 
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung 

anlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbe- 

günstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. 

Dabei wird die entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %o, die entgan- 

gene Gewerbesteuer pauschal mit 15% der Zuwendung angesetzt ($ 10b Abs. 4 ESIG, 

S9 Abs. 3 KSIG, S9 Nr. 5 GewStG). 

Hinweise zum Kapitalertragsteuerabzug 

Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2025 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom 

Kapitalertragsteuerabzug nach 

§ 

44 a Abs. 4 und 7 Satz 1 Nr. 1, sowie Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und 

Abs. 10 Satz 1 Nr. 3 ESIG die Vorlage dieses Feststellungsbescheides oder die Uberlassung ei- 

ner amtlich beglaubigten Kopie dieses Feststellungsbescheides aus. Das Gleiche gilt bis zum 

o.a Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach 

§ 44b Abs. 6 Satz 1 Nr.3ESIG 

durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut. Soweit die Kapitalerträge 

i. S. des §43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a ESIG einen Betrag von 20.000 Euro übersteigen, ist ein Steu- 

erabzug in Höhe von drei Fünfteln vorzunehmen, wenn der Gläubiger bei Zufluss der Kapitaler- 

träge nicht seit mindestens einem Jahr ununterbrochen wirtschaftlicher Eigentümer der Aktien 

oder Genussscheine ist. 

|Die Vorlage dieses Feststellungsbescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem wirt- 

schaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausge- 

schlossen ist. 
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Satzung des Vereins zur Förderung der Erinnerungskultur

§ 1   -   Name und Sitz

Der Verein führt den Namen „Verein zur Förderung der Erinnerungskultur“. Er soll in das
Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz e.V. Der Sitz des Vereins ist
Teltow.

§ 2   -   Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3   -   Zweck des Vereins

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung des Andenkens an Verfolgte.

(3) Der  Satzungszweck  wird  insbesondere  verwirklicht  durch  die  Durchführung  von
Gedenkveranstaltungen zur  Erinnerung  an den  Holocaust  und  die  Förderung  von
Initiativen zur Erinnerung an den Holocaust. Weiterhin werden in Vorbereitung auf
die  Gedenkveranstaltungen  betreute  Workshops  mit  Schülern  durchgeführt,  in
welchen sich die Schüler geschichtlich, psychologisch und künstlerisch mit diesem
Thema auseinander setzen sollen.

§ 4   -   Selbstlose Tätigkeit und Mittelverwendung

(1) Der Verein ist  selbstlos tätig.  Er verfolgt nicht in erster  Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke und ist parteipolitisch unabhängig.

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

(3) Die Mitglieder1 erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 5   -   Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Vereins sind
a. Ordentliche Mitglieder,
b. Außerordentliche Mitglieder sowie
c. Ehrenmitglieder

(2) Auf Antrag können natürliche oder juristische Personen Vereinsmitglied werden. 

(3) Der Aufnahmeantrag ist in Textform (z.B. als Brief oder E-Mail) zu stellen. Über den
Aufnahmeantrag  entscheidet  der  Vorstand.  Gegen  die  Ablehnung,  die  keiner
Begründung  bedarf,  steht  dem/der  Bewerber/in  die  Berufung  an  die
Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet.

1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich,
divers  (m/w/d)  verzichtet.  Die  genannten  grammatisch  maskulinen  Bezeichnungen  gelten  für  Personen
jeglichen Geschlechts.



§ 6   -   Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die  Mitgliedschaft  endet  durch  Austritt,  Ausschluss,  Tod  oder  Verlust  der
Rechtsfähigkeit. 

(2) Der  Austritt  erfolgt  durch  schriftliche  Erklärung  gegenüber  einem  vertretungs-
berechtigten Vorstandsmitglied.  Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer
Kündigungsfrist von einem Monat jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber
dem Vorstand erklärt werden. 

(3) Ein  Ausschluss  kann  nur  aus  wichtigem  Grund  erfolgen  und  muss  dem  Mitglied
schriftlich mitgeteilt werden. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die Vereinsziele
schädigendes Verhalten,  die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder Beitrags-
rückstände  von  mindestens  einem  Jahr.  Über  den  Ausschluss  entscheidet  der
Vorstand.  Vor der  Entscheidung  hat  er  dem Mitglied Gelegenheit  zu  geben,  sich
mündlich oder in Textform zu äußern. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die
Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an
den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des
Vereins endgültig.

(4) Ein ausscheidendes Mitglied hat keinen Anspruch auf das Vermögen des Vereins.
Seine  Verpflichtung  zur  Zahlung  von  fälligen  oder  rückständigen  Beiträgen,
Umlagen  oder  sonstigen  Leistungen  bleibt  unberührt.  Überbezahlte  Beiträge
werden  zurückerstattet;  sie  können  jedoch  mit  anderen  rückständigen
Geldleistungen aufgerechnet werden.

§ 7   -   Beiträge

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Über mögliche Befreiungen entscheidet der
Vorstand. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung.

§ 8   -   Organe des Vereins

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§ 9   -   Mitgliederversammlung

(1) Die  Mitgliederversammlung  ist  das  oberste  Vereinsorgan.  Zu  ihren  Aufgaben
gehören  insbesondere  die  Wahl  und  Abwahl  des  Vorstands,  Entlastung  des
Vorstands,  Entgegennahme der Berichte des Vorstandes,  Wahl  der  Kassenprüfer,
Festsetzung  von  Beiträgen  und  deren  Fälligkeit,  Entgegennahme  des
Haushaltsplanes  und  des  Berichts  des  Schatzmeisters,  Beschlussfassung  über  die
Änderung  der  Satzung,  Beschlussfassung  über  die  Auflösung  des  Vereins,
Entscheidung  über  Aufnahme  und  Ausschluss  von  Mitgliedern in  Berufungsfällen
sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz
ergeben.

(2) Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt.

(3) Der Vorstand ist  zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung
verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe
von Gründen verlangt.

(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei
Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit
dem  auf  die  Absendung  des  Einladungsschreibens  folgenden  Tag.  Das



Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem
Verein  bekannt  gegebene  Anschrift  oder  in  Textform  an  die  letzte  von  einem
Mitglied bekannt gegebene E-Mail-Adresse gerichtet war.

(5) Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche
vor dem angesetzten Termin in Textform beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der
Versammlung bekanntzumachen.

(6) Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über
die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur
Mitgliederversammlung  zugegangen  sind,  können  erst  auf  der  nächsten
Mitgliederversammlung beschlossen werden.

(7) Die  Mitgliederversammlung  ist  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  erschienenen
Mitglieder beschlussfähig.

(8) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet.

(9) Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen.

(10) Jedes  Mitglied  hat  eine  Stimme.  Das  Stimmrecht  kann  persönlich  oder  für  ein
weiteres Mitglied unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden.

(11) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(12) Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit
von  2/3  der  anwesenden  Mitglieder  beschlossen  werden.  Absatz  10  Satz  2
(Vertretung) gilt entsprechend.

(13) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.

(14) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das
vom  Versammlungsleiter  und  dem  Schriftführer  zu  unterzeichnen  und  allen
Mitgliedern innerhalb von 14 Tagen zuzuschicken ist.

§ 10   -   Vorstand

(1) Der  Vorstand  besteht  im  Sinne  des  §  26  BGB  aus  der  Vorsitzenden,  dem
Stellvertreter und der Schatzmeisterin.

(2) Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden.

(3) Alle drei Vorstandsmitglieder sind jeweils alleine zur gerichtlichen und außergericht-
lichen Vertretung des Vereins berechtigt.

(4) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer eines Jahres ge-
wählt. Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer
Vorstand gewählt ist.

(5) Der Vorstand kann einen Geschäftsführer  berufen bzw. bestellen.  Er  schließt  mit
diesem einen Projektvertrag ab. Der Geschäftsführer führt die laufenden Geschäfte
des Vereins und ist zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des Vorstandes ermächtigt.

(6) Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.

(7) Die Vorstandssitzungen finden nach Bedarf statt, mindestens jedoch einmal im Jahr.
Sie können in Präsenz oder als Zoom-Konferenz stattfinden.

(8) Die  Vorstandssitzungen  sind  beschlussfähig,  wenn  mindestens  zwei  Vorstands-
mitglieder anwesend sind. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehr-
heit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden.

§ 11   -   Kassenprüfung



(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr einen Kassenprüfer.
Dieser darf nicht Mitglied des Vorstands sein. Wiederwahl ist zulässig.

(2) Die Amtszeit beträgt ein Jahr.

(3) Der Kassenprüfer erstattet seinen Bericht der Mitgliederversammlung (vgl. §9 Abs.
1).

§ 12   -   Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung und mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

(2) Über Liquidatoren entscheidet die Mitgliederversammlung.

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter
Zwecke fällt das Vermögen an die steuerbegünstigte Körperschaft „Stiftung EVZ“,
die 
es  unmittelbar  und  ausschließlich  für  gemeinnützige  oder  mildtätige  Zwecke  zu
verwenden hat oder an eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts oder
steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung zur Förderung von Kunst und
Kultur.

(4) Alle Beschlüsse über die Verwendung des Vereinsvermögens im Falle der Auflösung
des Vereins sind vor Inkrafttreten dem zuständigen Finanzamt zum Einverständnis
vorzulegen.

Teltow, den 15.09.2022 (Dat. des Gründungsbeschlusses) 
Teltow, den 16.02.2023  (Änderung)


